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Vorlage 
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Vorlage FB II/1479/2011 

 
TOP 
 

Betreff 
Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund und/oder aus 
einkommensschwachen Familien 
 

Beschlussentwurf: 
Der Ausschuss empfiehlt dem Rat, die Förderung ab dem Jahr 2011 nicht mehr durchzufüh-
ren. 
 
 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung 
Ausschuss für Soziales, Jugend und Familie 10.05.2011 öffentlich 
Rat 28.06.2011 öffentlich 
 
 
Sachverhalt: 
 
Ziel dieser Förderung ist, Kinder mit Migrationshintergrund und/oder aus einkommensschwa-
chen Familien besser ins Gesellschaftsleben zu integrieren und ihnen die Möglichkeit einer 
Vereinsteilnahme oder z.B. das Erlernen eines Instrumentes zu ermöglichen. 
 
Am 11.03.2008 hat der Rat aufgrund einer Empfehlung des Ausschusses beschlossen, ab dem 
Jahr 2008 Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder aus einkommensschwachen Familien 
durch die Übernahme eines Vereinsbeitrages für einen Hückeswagener Verein zu fördern. 
Hierfür erhielten der Stadtsportverband (SSV) 3.000,00 € und der Stadtkulturverband (SKV) 
1.000,00 € als jährliche Pauschale. 
Am 04.06.2009 hat der Rat aufgrund einer Empfehlung des Ausschusses beschlossen, die 
Fördermittel für das Jahr 2009 nicht auszuzahlen. Hintergrund war, dass dem SSV und dem 
SKV noch ausreichend Mittel aus dem Jahr 2008 zur Verfügung standen. 
Am 24.06.2010 hat der Rat aufgrund einer Empfehlung des Ausschusses beschlossen, die 
Fördermittel für das Jahr 2010 an den SSV nicht auszuzahlen, da dem SSV immer noch Mittel 
aus dem Jahr 2008 zur Verfügung standen, und die Fördermittel für 2010 an den SKV auszu-
zahlen, da diesem keine ausreichenden Mittel mehr zur Verfügung standen. 
 
 
Herr Löwy (SSV) und Herr Noppenberger (SKV) berichten heute über die Verwendung der in 
2008 (SSV) bzw. der zuletzt in 2010 (SKV) ausgezahlten Fördermittel. 
 
 



Zum 01.01.2011 wurde in Hückeswagen das sogenannte „Welcome“-Paket für neugeborene 
Kinder sowie für zugezogene Kinder bis 12 Jahre eingeführt. Diese Kinder erhalten Gutschei-
ne für die freie Nutzung der Stadtbibliothek (bis 10 Jahre), fürs Schwimmen lernen in Hü-
ckeswagen (bis 6 Jahre), für musikalische Frühförderung (4-8 Jahre) und für das Hückeswa-
gener Vereinsleben (bis 12 Jahre). 
 
Mittlerweile hat – wie unter Top 4 berichtet – der Gesetzgeber das sogenannte Bildungs- und 
Teilhabepaket für Kinder und junge Erwachsene umgesetzt. 
 
Aufgrund von „Welcome“ und dem Bildungs- und Teilhabepaket ist der freiwillige Zuschuss 
an SSV und SKV überholt, da die Ziele, die mit dem Zuschuss erreicht werden sollen, nun 
anderweitig umgesetzt werden. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Minderausgabe in Höhe von 4.000,00 € 
(Haushaltsplan 2010, Seite 303 - 1.25.04 Heimat- u. sonstige Kulturpflege und Seite 392 - 
1.42.02 Sportförderung bzw.  
Haushaltsplanentwurf 2011, Seite 300 – 1.25.04 Heimat- u. sonstige Kulturpflege und Seite 
384 - 1.42.02 Sportförderung) 
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